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	Das Bundes-Arbeitsgericht

  

  
    
      
            
    Das Bundes-Arbeitsgericht
    

  

        In Deutschland gibt es 5 oberste Gerichte. Die obersten Gerichte sind für ganz Deutschland zuständig. Zu einem obersten Gericht sagt man auch: Oberster Gerichts-Hof.

Das Bundes-Arbeitsgericht ist das oberste Gericht für Arbeits-Rechts-Sachen in Deutschland. Das Bundes-Arbeitsgericht gibt es seit April 1954. Das Bundes-Arbeitsgericht ist in Erfurt.

Die Präsidentin heißt Inken Gallner

Beim Bundes-Arbeitsgericht entscheiden Senate.

Ein Senat besteht aus 5 Personen. Diese 5 Personen sind:

	3 Richterinnen oder Richter vom Bundes-Arbeitsgericht.
	Eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter von der Arbeitnehmer-Seite.
	Eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter von der Arbeitgeber-Seite.


Beim Bundes-Arbeitsgericht gibt es 10 Senate.

Jedem Senat sind bestimmte Rechtsgebiete zugewiesen. Die Entscheidungen vom Bundes-Arbeitsgericht sind meistens endgültig.

Die Urteile vom Bundes-Arbeitsgericht sind wichtig für die anderen Arbeitsgerichte in Deutschland. Die anderen Arbeitsgerichte halten sich an die Urteile vom Bundes-Arbeitsgericht. Auch andere Menschen in Deutschland sollen sich daran halten.

Die Urteile vom Bundes-Arbeitsgericht sind daher wichtig für ganz Deutschland.

 
      

      

  
    

  

	
		
		

  


        
          
    Die Arbeits-Gerichtsbarkeit
    

  


      
        Arbeits-Gerichtsbarkeit heißt: Alle Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer und alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen ihre Rechte vor Gericht einfordern können. Dafür gibt es 3 verschiedene Stufen:

	Das Arbeitsgericht
	Das Landes-Arbeitsgericht
	Das Bundes-Arbeitsgericht


Im Arbeits-Gerichtsgesetz steht, für was diese Gerichte zuständig sind.

      


          

    
  
  




  


        
          
    Wann braucht man ein Arbeitsgericht?
    

  


      
        Arbeitsgerichte braucht man zum Beispiel: Wenn es Streit gibt zwischen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern und Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern.

Zum Beispiel, wenn es Streit gibt wegen:

	Dem Lohn,
	dem Urlaub oder Urlaubs-Geld,
	dem Arbeits-Zeugnis,
	der Kündigung,
	der Betriebs-Rente,
	dem Mutter-Schutz.


      


          

    
  
  




  


        
          
    Für wen sind Arbeitsgerichte zuständig?
    

  


      
        Die Arbeitsgerichte sind zum Beispiel zuständig für:

	die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer.
	die Arbeitgeberinnen und die Arbeitgeber.
	Entwicklungs-Helferinnen und Entwicklungs-Helfer.
	Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr machen.
	Menschen mit Behinderungen in Werkstätten.


      


          

    
  
  




  


        
          
    Wann kann man beim Bundes-Arbeitsgericht klagen?
    

  


      
        Personen können nicht einfach zum Bundes-Arbeitsgericht gehen und klagen. Dazu müssen sie zuerst zum Arbeitsgericht. Danach zum Landes-Arbeitsgericht und erst dann ist das Bundes-Arbeitsgericht zuständig.

Wir erklären Ihnen das an einem Beispiel:

Eine Firma kündigt einer Person den Arbeitsplatz fristlos. Fristlos heißt: Die Person muss die Firma sofort verlassen.

Die Person ist mit der Kündigung aber nicht einverstanden. Dann kann die Person zum Arbeitsgericht gehen. Das heißt: Die Person klagt die Firma vor Gericht an. Eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt kann der Person helfen.

Die Person kann aber auch ohne Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zum Arbeitsgericht gehen.

Wenn eine Person Streit mit der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber hat, kann sie zum Arbeitsgericht gehen. Das Arbeitsgericht ist die 1. Instanz.

Das zuständige Arbeitsgericht ist in der Nähe von dem Ort, wo die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber den Standort hat. Oder wo die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer arbeitet oder zuletzt gearbeitet hat.

Vom Arbeitsgericht wird zuerst ein Termin für eine Güte-Verhandlung festgelegt. In der Güte-Verhandlung kann man zusammen mit einer Richterin oder einem Richter das Problem mit der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber besprechen.

Bei dieser Güte-Verhandlung besteht die Möglichkeit sich zu einigen. Wenn man sich nicht einigen kann, findet eine weitere Verhandlung vor dem Arbeitsgericht statt. Das nennt man Kammer-Termin oder Kammer-Verhandlung.

Beim Arbeitsgericht entscheiden Kammern. Eine Kammer ist eine Gruppe von 3 Personen. Diese 3 Personen sind:

	Eine Richterin oder ein Richter vom Arbeitsgericht.
	Eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter von der Arbeitnehmer-Seite.
	Eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter von der Arbeitgeber-Seite.


Das Arbeitsgericht sagt dann, wer Recht hat. Dazu sagt man: Das Gericht fällt ein Urteil.

Ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer oder die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber mit dem Urteil nicht einverstanden, dürfen sie das sagen. Unter bestimmten Voraussetzungen darf man dann zum Landes-Arbeitsgericht gehen. Das nennt man: Berufung einlegen.

Das Landes-Arbeitsgericht. Wird Berufung eingelegt, dann ist das Landes-Arbeitsgericht zuständig. Das nennt man die 2. Instanz. Beim Landes-Arbeitsgericht entscheiden Kammern.

Eine Kammer ist eine Gruppe von 3 Personen. Diese 3 Personen sind:

	Eine Richterin oder ein Richter vom Landes-Arbeitsgericht.
	Eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter von der Arbeitnehmer-Seite.
	Eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter von der Arbeitgeber-Seite.


Das Landes-Arbeitsgericht prüft und verhandelt den Fall noch einmal. Das Gericht fällt ein Urteil.

Wenn man mit diesem Urteil auch nicht einverstanden ist, kann man zum Bundes-Arbeitsgericht gehen. Das nennt man Revision einlegen. Mit einer Revision möchte man erreichen, dass man zum nächst höheren Gericht gehen kann. In diesem Fall ist es das Bundes-Arbeitsgericht.

Das muss aber das Landes-Arbeitsgericht erlauben. Im Urteil steht, ob die Revision zugelassen ist oder nicht. Meistens lässt das Landes-Arbeitsgericht die Revision nicht zu.

Wenn die Revision nicht zugelassen wird, kann man eine Beschwerde beim Bundes-Arbeitsgericht einlegen. Diese Beschwerde heißt: Nicht-Zulassungs-Beschwerde.

Das heißt: Man beschwert sich, dass eine Revision vom Landes-Arbeitsgericht nicht zugelassen ist. Dafür gibt es genaue Regeln, die eingehalten werden müssen.

Das Bundes-Arbeitsgericht. Wenn die Revision zugelassen ist, dann ist das Bundes-Arbeitsgericht zuständig. Das ist die 3. Instanz oder die höchste Instanz. Beim Bundes-Arbeitsgericht entscheiden Senate.

Ein Senat ist eine Gruppe von 5 Personen. Diese 5 Personen sind:

	3 Richterinnen oder Richter vom Bundes-Arbeitsgericht.
	Eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter von der Arbeitnehmer-Seite.
	Eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter von der Arbeitgeber-Seite.


Das Bundes-Arbeitsgericht verhandelt das Problem nicht neu. Es prüft das Urteil vom Landes-Arbeitsgericht. Zum Beispiel:

	Hat das Landes-Arbeitsgericht richtig entschieden?
	Hat sich das Landes-Arbeitsgericht an die Gesetze gehalten?
	Hat das Landes-Arbeitsgericht einen Fehler gemacht?


Das Bundes-Arbeitsgericht fällt ein Urteil. Dieses Urteil ist meistens endgültig.

      


          

      




  


        
          
    Wie erreichen Sie das Bundes-Arbeitsgericht?
    

  


      
        Das Bundes-Arbeitsgericht ist in der Stadt Erfurt. Erfurt liegt im Bundes-Land Thüringen.

Sie können das Bundes-Arbeitsgericht besuchen und bei einer Verhandlung dabei sein.

Das ist die Adresse:

Bundes-Arbeitsgericht Hugo-Preuß-Platz 1 99084 Erfurt

Telefon-Nummer: 0361 26 36 0 Telefon

Fax-Nummer: 0361 26 36 20 00 Fax

E-Mail: bag@bundesarbeitsgericht.de

Wenn Sie dem Bundes-Arbeitsgericht einen Brief schreiben möchten, dann schicken Sie die Post an:

Bundesarbeitsgericht 99113 Erfurt
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Informationen


Die mündlichen Verhandlungen vor dem Bundesarbeitsgericht sind öffentlich. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.
Bei Besuchen von Gruppen wird um rechtzeitige Anmeldung mit dem nachfolgenden Formular gebeten. Die mündlichen Verhandlungen finden in der Regel von Dienstag bis Donnerstag, jeweils mit Beginn am Vormittag statt. Die Termine zu den Verhandlungen finden Sie hier.

 
Einzelpersonen können ohne vorherige Anmeldung an mündlichen Verhandlungen im Bundesarbeitsgericht teilnehmen. Auch hier empfehlen wir jedoch eine schriftliche Anmeldung.

 
Ist zu einer Sitzung eine größere Anzahl von Zuhörern oder Vertretern der Medien zu erwarten, werden Platzkarten ausgegeben. Das jeweilige Verfahren wird im Einzelfall geregelt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der organisatorischen Gegebenheiten und der großen Nachfrage nicht alle Anfragen positiv beantwortet werden können.

 
Hinweise für Besucherinnen und Besucher:

 
Für den Zutritt zum Gebäude des Bundesarbeitsgerichts muss sich jeder Besucher ggf. mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen können. Größere Gepäckstücke dürfen nicht in die Sitzungssäle mitgenommen werden.
Im Eingangsbereich stehen Schließfächer zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher sind Ton-, Bild- und Filmaufnahmen während der Verhandlung untersagt. In den Sitzungssälen sind Mobil-Telefone auszuschalten.

 
Für den Sitzungsbesuch am Bundesarbeitsgericht gibt es zwar keine gesonderte Kleiderordnung, aus Respekt vor der Rechtsprechung und angesichts der Bedeutung, die diese für die Betroffenen hat, ist es jedoch angemessen, eine offizielle und dem Anlass entsprechende Kleidung zu tragen. Dies beinhaltet auch, dass Sitzungen in den Sommermonaten nicht in kurzen Hosen, Miniröcken und Flip-Flops etc. aufgesucht werden.

 
Essen und Trinken sind in den Sitzungssälen nicht gestattet. Das gesamte Gebäude des Bundesarbeitsgerichts einschließlich des Innenhofes ist rauchfrei.

 
Bitte füllen Sie nun das nachfolgende Formular für Ihren geplanten Sitzungsbesuch aus.


Die nachfolgenden Angaben sind bis auf Namen, Vornamen und E-Mail-Adresse freiwillig. Eine Rückmeldung zu Ihrem Anliegen kann nur erfolgen, wenn Sie uns zumindest eine Möglichkeit nennen, wie wir Sie erreichen können. Um eine verzögerte Bearbeitung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine vollständige Angabe Ihrer Daten. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die nicht entsprechend gekennzeichneten Felder keine Pflichtangaben sind. Soweit Sie die Eingabemaske ausfüllen, werden Ihre Angaben zusammen mit Ihrer Nachricht an die für die Bearbeitung Ihres Anliegens zuständige Stelle weitergeleitet.
 
 
Weitere Hinweise zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.





Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.



Ihre Kontaktdaten




Vorname




Nachname




E-Mail-Adresse




Telefonnummer




Organisation




Anzahl der Teilnehmer (max. 30)









Sitzungsinformationen




Senat– Bitte auswählen –
9. Senat
8. Senat
7. Senat
6. Senat
5. Senat
4. Senat
3. Senat
2. Senat
10. Senat
1. Senat






Tag des Besuchs




Aktenzeichen




Weitere Kommentare

450
Zeichen übrig







Please leave this field empty.


  Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erteile die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung meiner vorstehend eingegebenen Daten. *

















  


 



















Informationen

Mit dem nachfolgenden Formular bitten wir Medienvertreter, sich für einen Sitzungstermin beim Bundesarbeitsgericht anzumelden.

   
Fotos- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal sind nur durch Medienvertreter und in der Regel nur vor Einzug des Senats gestattet. Eine gesonderte Akkreditierung ist hierfür nicht erforderlich. Wir bitten bei Interesse dennoch um einen Hinweis mit folgendem Formular.

 
Ist die Aufnahme der Verkündung einer Entscheidung in Bild und Ton zugelassen (§ 169 Abs. 3 Satz 1 GVG iVm. § 72 Abs. 6 ArbGG) wird dies unter Sitzungstage gesondert bekannt gegeben. Mit der Veröffentlichung beginnt das Akkreditierungsverfahren.

 
Für Fernseh- und Filmaufnahmen von der Entscheidungsverkündung werden ggf. Medienpools gebildet. Zugelassen werden zwei Fernseh-/Filmteams (ein öffentlich-rechtlicher und ein privat-rechtlicher Sender mit jeweils einer Kamera). Die Poolführer verpflichten sich, gefertigte Fernseh- und Filmaufnahmen anderen Fernsehsendern bzw. Film-Aufnehmenden, die sich nicht erfolgreich akkreditiert haben, auf Anfrage unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Ein Medienvertreter, der die erforderlichen technischen Voraussetzungen nicht erfüllt, kann nicht Poolführer werden. Die Bereitschaft zur Übernahme einer Poolführerschaft ist mit dem Akkreditierungsgesuch ausdrücklich zu erklären. Die Vergabe der Poolführerschaft erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der Akkreditierung; bei etwaiger Zeitgleichheit entscheidet das Los.


Zugelassen sind höchstens zwei TV- bzw. Filmkameras. Fernseh- und Filmaufnahmen dürfen nur von den zugewiesenen Plätzen aus gefertigt werden. Tonaufnahmen erfolgen über einen zentralen Tonabnahmepunkt. Während der Entscheidungsverkündung sind die Kameras an ihren Plätzen zu belassen und ausschließlich auf die Richterbank zu richten. Kameraschwenks sind nur innerhalb der seitlichen Begrenzungen der Richterbank zulässig. Auflagen des Gerichts sind einzuhalten. Anweisungen der Wachtmeister ist Folge zu leisten.


Anregungen für eine Zulassung können Sie mit dem nachfolgenden Formular an die Pressestelle richten. Nach 10:00 Uhr des Vortags der Sitzung kann eine Beschlussfassung und Akkreditierung nicht mehr gewährleistet werden.


Für Interviews mit den Prozessbeteiligten steht das Foyer vor dem Sitzungssaal zur Verfügung.
 
 
Wir weisen darauf hin, dass eine Entscheidung in der Sache nicht notwendig noch am Tag der mündlichen Verhandlung verkündet wird. Der erkennende Senat beraumt in diesem Fall einen gesonderten Verkündungstermin an.

 
Ob die angegebenen Termine bestehen geblieben sind, erfragen Sie bitte bei der jeweiligen Senatsgeschäftsstelle des Bundesarbeitsgerichts oder bei der Pressestelle.

 
Wenn Sie das nachfolgende Formular ausfüllen, helfen Sie uns einzuschätzen, wie groß das öffentliche Interesse an einem Verhandlungstermin ist. So können wir versuchen, einen Sitzungssaal auszuwählen, in dem nach Möglichkeit die gesamte interessierte Öffentlichkeit Platz findet.

 
Eine Platzreservierung wird nicht vorgenommen.


Die nachfolgenden Angaben sind bis auf Namen, Vornamen und E-Mail-Adresse freiwillig. Eine Rückmeldung zu Ihrem Anliegen kann nur erfolgen, wenn Sie uns zumindest eine Möglichkeit nennen, wie wir Sie erreichen können. Um eine verzögerte Bearbeitung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine vollständige Angabe Ihrer Daten. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die nicht entsprechend gekennzeichneten Felder keine Pflichtangaben sind. Soweit Sie die Eingabemaske ausfüllen, werden Ihre Angaben zusammen mit Ihrer Nachricht an die für die Bearbeitung Ihres Anliegens zuständige Stelle weitergeleitet.
 
 
Weitere Hinweise zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.





Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.



Ihre Kontaktdaten


Vorname




Nachname




E-Mail-Adresse




Telefonnummer




Medienorganisation




Anzahl der Teilnehmer









Sitzungsinformationen




Senat– Bitte auswählen –
9. Senat
8. Senat
7. Senat
6. Senat
5. Senat
4. Senat
3. Senat
2. Senat
10. Senat
1. Senat






Tag des Besuchs




Aktenzeichen




Weitere Kommentare

450
Zeichen übrig







Please leave this field empty.


  Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erteile die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung meiner vorstehend eingegebenen Daten. *
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  	Diese Website verwendet Cookies, um die Online-Nutzung zu verbessern. Cookies die als notwendig kategorisiert sind, werden in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website unerlässlich sind.

Weitere Informationen: Datenschutzerklärung

  	  

  



              
  
    Notwendige Cookies
    
      Notwendige Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut notwendig. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten (z. B. für die "Hoher Kontrast"-Einstellung).

Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
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